Fundstelle: Staatsanzeiger für das Land Hessen (StAnz.) Nr. 27/2003 vom 7. Juli 2003 S. 2648 
II.B. 27. Sportwissenschaft 
Nebenfach 
I Prüfungsinhalte 

Theorie und Praxis sportlicher Bewegungen;

sportwissenschaftliche Disziplinen; 

übergreifende Themenfelder der Sportwissenschaft. 

II Zulassungsvoraussetzungen für die Zwischenprüfung 

Leistungsnachweise: 

(1) Je 1 Leistungsnachweis aus einem Proseminar nach Wahl aus folgenden Gruppen sportwissenschaftlicher Disziplinen: 

Gruppe I:
Sportgeschichte oder Sportphilosophie 



Sportpädagogik 



Sportpsychologie 



Sportsoziologie 

Gruppe II:
Bewegungswissenschaft



Trainingswissenschaft 



Sportmedizin 

Für die Nachweise sind jeweils Leistungen in Form von Seminararbeiten, Klausuren oder Referaten zu erbringen. 

(2) Nachweis einer Ausbildung in Erster Hilfe und Vorlage des Rettungsschwimmabzeichens in Bronze von einer anerkannten Rettungsorganisation. 

III Prüfungsleistungen der Zwischenprüfung 

· zweistündige Klausur oder 30-minütige mündliche Prüfung in einer sportwissenschaftlichen Disziplin aus Gruppe I; 

· zweistündige Klausur oder 30-minütige mündliche Prüfung in einer sportwissenschaftlichen Disziplin aus Gruppe II. 

In beiden sportwissenschaftlichen Disziplinen dürfen keine Leistungsnachweise für die Zulassung zur Zwischenprüfung erbracht worden sein. 

IV Zulassungsvoraussetzungen für die Magisterprüfung 

Leistungsnachweise: 

· 1 Leistungsnachweis aus einem vertiefenden Seminar nach Wahl zu einer der sportwissenschaftlichen Disziplinen; 

· 1 Leistungsnachweis aus einem übergreifenden Themenfeld der Sportwissenschaft. 
Für die Nachweise sind jeweils Leistungen in Form von Seminararbeiten, Klausuren oder Referaten zu erbringen. 

V Prüfungsleistungen der Magisterprüfung 

· Praxis und Theorie einer Sportart nach Wahl, die studienbegleitend überprüft wird und die Leistungsfähigkeit, und/oder Demonstrationsfähigkeit und theoretische Teile Kenntnisse umfasst. Die Note errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der zwei bzw. drei Teile; 

· zweistündige Klausur zu einem übergreifenden Themenfeld der Sportwissenschaft; 

· 30-minütige mündliche Prüfung in Sportwissenschaft. 

